
Vollmacht 
 

In Sachen   

wegen    

wird hiermit   Rechtsanwältin  
   und Fachanwältin für Familienrecht  

Subhan Özsecilmis 
Mönckebergstr. 11 in 20095 Hamburg 
Tel.: 040/ 556 146 40 
Fax: 040/556 146 41 
e-Mail: info@kanzlei-oezsecilmis.de 

Vollmacht zur gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung erteilt (§§ 81 ff. ZPO, 
302, 374 StPO, 67 VwGO, 73 SGG). Die Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf 

1. die Verteidigung und Vertretung in Straf- und Bußgeldverfahren, einschließlich Straf-
vollzugsverfahren, sowie als Nebenkläger und der Ermächtigung nach §§ 411 Abs. 2, 
233 Abs.2 StPO, sowie die Befugnis Strafanträge zu stellen, zurückzunehmen, Zu-
stimmung zu Einstellungen des Verfahrens zu erteilen, Entschädigungsanträge nach 
StrEG zu stellen; 

2. die Empfangnahme und Freigabe von Geld, Wertsachen, Urkunden und Sicherheiten 
jedweder Art, des Streitgegenstandes, Kautionen Entschädigungen vom Gegner sowie 
der Gerichtskasse oder anderen Stellen, sowie von Kosten oder Auslagen; 

3. die Entgegennahme von Zustellungen oder Mitteilungen jedweder Art, Einlegung und 
Rücknahme einschließlich Verzicht von Rechtsmitteln, Erhebung von Klagen oder Wi-
derklagen auch in Ehesachen, sowie die Beseitigung gerichtlicher oder außer-
gerichtlicher Angelegenheiten durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis; 

4. die Vertretung vor Familiengerichten, den Abschluss von Vereinbarungen über Schei-
dungsfolgen, über Vereinbarungen während der Dauer des Getrenntlebens von Ehe-
gatten sowie für die Stellung sonstiger Anträge in Renten- oder Versorgungsangele-
genheiten; 

5. die Vertretung vor Verwaltungsgerichten und Sozialgerichten, sowie deren Vor-
verfahren; 

6. die Vertretung vor Arbeitsgerichten oder Schlichtungsausschüssen; 
7. die Vertretung in Vergleichsverfahren, in sonstigen zivilrechtlichen Verfahren gericht-

licher und außergerichtlicher Art einschließlich deren Nebenverfahren wie Arrest, 
einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung, Zwangs- oder Tei-
lungsversteigerungsverfahren, Zwangsverwaltung und Hinterlegung; 

8. Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärungen soweit gesetzlich zulässig auch 
einstiger Rechtsgeschäfte und Erklärungen, Begründung und Aufhebung sonstiger 
Rechtsgeschäfte, sowie Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen oder An-
sprüchen sonstiger Art. 

9. Die Vollmacht umfasst das Recht Untervollmacht zu erteilen. 
10. Empfangnahme von Zahlungen jeglicher Art  
 
Von der Bevollmächtigung ausdrücklich ausgenommen ist die Vertretung in einem eventu-
ellen PKH /VKH- Überprüfungsverfahren nach Abschluss der Hauptsache  
(Beschluss des OLG Brandenburg vom 15.11.2013, Az. 9 WF 209/13) 

 

__________________ ___________________________ 

(Ort, Datum)  (Unterschrift) 

Zustellungen werden nur an 
die Bevollmächtigte erbeten! 


